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Hinweis zur derzeitigen Kostenermittlung

Sämtliche genannten Kosten (Grobkostenrahmen) basieren auf derzeit bekannten 

Flächenangaben (BGF = Bruttogeschossflächen) und Kostenkennwerten) gemäß dem 

vorläufigen Raumprogramm und sind nicht mit einer Kostenschätzung/Kostenberechnung 

gleichzusetzen. Der Kostenrahmen beruht auf Grundlage dieser Machbarkeitsstudie und 

keiner vorliegenden Gebäudeplanung. Die tatsächlichen Kosten sind stark vom 

eigentlichen Entwurf, der Art der gewählten Bauweise und einer konkreten späteren 

Planung abhängig sowie von der allgemeinen Marktsituation.

Die daraus resultierende Schwankungsbreite aufgrund der in diesem Stadium vorhanden 

Planungsunschärfe bewegt sich regulär in einem Bereich von ca. +/- 30% gegenüber den 

angegebenen Werten. Starke Eingriffe oder Änderungen gegenüber den derzeit bekannten 

Anforderungen bewirken entsprechend höhere Abweichungen, die sich in den Kosten 

wiederspiegeln werden.

Abhängig vom Zeitpunkt der Realisierung der Baumaßnahme muss auch noch mit einer 

jährlichen Preissteigerung gerechnet werden, die seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine 

und den dadurch verhängten Embargos derzeit nicht abzuschätzen ist. Die hohen 

Energiepreise wirken sich im Bausektor zusätzlich preistreibend aus. 

Daher wird von der Verwaltung vorgeschlagen, dass für die Budgetplanung mind. 30 % 

Reserve für den Neubau der Schule und der Tiefgarage und mind. 20 % für den Neubau 

der Sporthalle zur Kostenermittlung der Architekten eingestellt werden. Weiterhin sind noch 

Kosten für EDV- und Medienausstattung zu berücksichtigen.

Für die Errichtung der Tiefgarage gibt es einen Baukostenzuschuss von der Gemeinde 

Poing, welcher in Abzug zubringen ist.
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Budgetkosten

Daher ergeben sich folgende Budgetkosten (brutto) inkl. 20 % bzw. 30 % Reserve:

Kosten Gymnasium Poing in Holz-Hybrid-Bauweise/Passivhausstandard mit Risikoreserve:

Schulgebäude  + 30 % Risikoreserve 90.800.000 €

3-fach Sporthalle + 20 % Risikoreserve 12.450.000 €

Tiefgarage mit 100 Stellplätzen + 30 % Risikoreserve    6.000.000 €

abzgl. Baukostenzuschuss Gemeinde Poing 20.000 € pro Stlp - 2.000.000 €

zzgl. EDV und Medienausstattung (SG 11) 3.000.000 €

Gesamt       110.250.000 €

Betriebskosten

Zukünftige Aufwendungen zum Betrieb des Gebäudes (ohne AfA):

Man kann derzeit davon ausgehen, dass für die Betriebskosten (Bewirtschaftung, Instandhaltung, Personal-

kosten, etc.) ein Betrag von mind. 1,5 Mio. EUR pro Jahr anfallen wird, der jährlich im Ergebnishaushalt 

abzubilden ist.
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Zeitliche Trennung von Planung und Bau

Durch einen vorgegebenen Planungsstopp z. B. nach der Genehmigungs- oder Werkplanung, 

könnte der Kreistag nochmals über die zeitlich spätere bauliche Umsetzung auf Grundlage einer 

Kostenberechnung entscheiden.

Grundsätzlich wäre diese zeitliche Trennung von Planung und baulicher Umsetzung 

vergaberechtlich möglich. Normalerweise steht dieser Trennung auch das Förderrecht nicht 

entgegen. Einzelheiten müssen mit dem Fördermittelgeber abgesprochen werden, da es zeitliche 

Grenzen der Förderung geben bzw. die Förderung in einem gewissen Zeitraum abzurufen ist.

Vergaberechtlich gäbe es bei den notwendigen Planungsleistungen folgende Optionen:

Variante A: 

• Stufenweise Beauftragung mit entsprechender Vertragsgestaltung

mit einem vereinbarten Unterbrechungszeitraum von gewöhnlich 6 Monaten

• Bei längerer Unterbrechung Kündigung durch Planer möglich, führt zu erneutem EU-weitem 

VGV-Verfahren für die weiteren Leistungsphasen

Variante B:

• ausschließliche Vergabe der ersten Leistungsphasen und getrennte Ausschreibung der 

verbleibenden Leistungsphasen 

• zwei getrennte EU-weite VGV-Verfahren zur Planersuche
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Bei der angedachten Trennung von Planung und Bau für einen größeren noch unbestimmten 

Zeitraum ist davon auszugehen, dass für die Architekten und auch die Fachplaner jeweils zwei VgV-

Verfahren durchzuführen sind, das bedeutet doppelte Verfahrenskosten, die der Landkreis zu 

tragen und zu rechtfertigen hat. 

Weitere Nachteile und Probleme einer längeren zeitlichen Trennung von Planung und Bau in Bezug 

auf Kosten, Termine und Qualität lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• zusätzliche Honoraransprüche für längere zeitliche Unterbrechung

• Einarbeitungshonorar für ein neues Planerteam

• Prüfpflicht der vorherigen Planung durch neues Planerteam

• Ggf. Wiederholung von Planungsphasen

• Haftungsrechtliche und urheberrechtliche Fragen bei Weiterbearbeitung einer Fremdplanung

• Informationsverluste im Planungsteam und auch bauherrenseitig im Sachgebiet

• Änderung der Regeln und Normen und gesetzlichen Vorschriften, die Planungsänderungen und 

-Umplanungen erfordern

• Frage der zeitlichen Gültigkeit für das genehmigte Raumprogramm

Sollte die Planung nach Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) gestoppt werden, sind dafür ca. 50 

% der Planungskosten bereitzustellen. Diese werden auf Grundlage des o. g. Kostenrahmens grob 

auf ca. 12 Mio. EUR geschätzt. Hinzu kommen jeweils die Kosten für die juristische Begleitung der 

Vergabeverfahren.
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Haushaltrechtliche Aspekte:

Haushaltsrechtlich ist eine Trennung von Planung und Bau kritisch zu sehen. Nach § 12 

KommHV-Doppik ist bei Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken neben 

dem Jahresbedarf die Auszahlung für die gesamte Maßnahme anzugeben. Aus diesem 

Grunde ist es nicht möglich, lediglich eine Planung zu beauftragen ohne die 

haushaltsrechtlichen Folgen der Umsetzung darzustellen. Bei der rechtsaufsichtlichen

Würdigung des Haushalts ist das immer Prüfungsfeld.

Ergebnis: bei Beauftragung einer Planung muss die Baumaßnahme von der Warteliste 

genommen werden und die haushaltsrechtlichen Folgen sind darzustellen.

Fazit:

Aus heutigem Kenntnisstand können bei einem Projekt dieser Größenordnung nicht 

alle Folgen und Eventualitäten bei einem Planungsstopp umfassend dargestellt 

werden. Jeder Wechsel in einem eingearbeiteten Planerteam bedeutet letztendlich eine 

Störung im Planungsprozess. 

Aufgrund der vorher dargestellten Problematik kann aus Sicht der Verwaltung eine 

Trennung zwischen Planung und Bau nicht empfohlen werden, zumal nicht 

ausgeschlossen werden kann, dass die bauliche Umsetzung über einen längeren 

Zeitraum nicht realisiert wird. Mit Rücksicht auf den Kreishaushalt und auf den 

Steuerzahler sollte keine Unterbrechung der Planung länger als für max. 6 Monate 

erfolgen.
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Fördermöglichkeiten:

Für diese Baumaßnahme kann eine FAG-Förderung beantragt werden. 

Die Antragstellung erfolgt, wenn die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung 

vorliegt. Erst zu diesem Zeitpunkt kann die Höhe der Förderung – auch 

abhängig von der Finanzlage des Landkreises zum Zeitpunkt der 

Beantragung – konkreter benannt werden. Geht man von einem Fördersatz 

von 20 % bis 30% bezogen auf die förderfähigen Kosten aus, läge die 

Förderung – auf Basis dieser Machbarkeitsstudie - in einer Größenordnung 

von 20 Mio. bis 30 Mio. EUR. Hier spielt auch die finanzielle Haushaltslage 

des Landkreises zum Zeitpunkt der Antragsstellung eine Rolle. 

Weitere Förderprogramme, deren Grundlage Klimaschutzmaßnahmen sind, 

werden derzeit vom Gesetzgeber überarbeitet. Diese Fördermöglichkeiten 

müssen dann zum Zeitpunkt einer vorliegenden konkreten Planung geprüft 

und ggf. beantragt werden.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

☐ ja, positiv

☒ ja, negativ

☐ nein

Wenn ja, negativ:

Bestehen alternative Handlungsoptionen? ☐ ja* ☒ nein*
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Auswirkung auf Haushalt:

Laut Masterplan Schulen (Stand 2017) waren für den Neubau des Gymnasiums 

Poing mit Sporthalle und Außenanlagen ein Kostenrahmen > 59,5 Mio. € 

vorgesehen.

Im LSV-Ausschuss am 22.10.2020 wurde unter TOP 5 ein aktualisierter 

Kostenrahmen von 90,6 Mio. € genannt (hier waren erstmals die Kosten für eine 

Tiefgarage sowie eine Risikoreserve enthalten). Auf der Grundlage des jetzt 

vorliegenden Raumprogramms und dem aktualisierten Kostenrahmen durch die 

Machbarkeitsstudie von karlundp müssen in der Budgetplanung für die Planung 

und dem Neubau der Schule 110.205.000 € eingeplant werden. Hierzu wurde ein 

entsprechendes Investitionsblatt für die Beratung der Warteliste bzw. für die 

Haushaltsberatung 2023 erstellt.

Sollte in einem ersten Schritt nur eine Planung (LPH 0-5) freigegeben werden, 

müssten bis zum Stand einer fertigen Ausführungsplanung 12 Mio. € vom Kreistag 

zur Verfügung gestellt werden. Eine solche Trennung wird aus Haushaltssicht 

bezüglich der Genehmigungsfähigkeit des Haushalts kritisch gesehen, die Absicht, 

die Schule dann auch tatsächlich zu errichten bleibt offen und kann dann von der 

Rechtsaufsichtsbehörde nicht gewürdigt werden. Somit kann auch die dauernde 

Leistungsfähigkeit des Haushalts nicht mehr gewürdigt werden und es besteht das 

Risiko, dass einem solchen Haushalt die Genehmigung versagt wird.
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II. Beschlussvorschlag:

Dem LSV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Die Machbarkeitsstudie wird zur Kenntnis genommen.

2. Eine längere zeitliche Unterbrechung zwischen der Planung und 

baulichen Realisierung, die über 6 Monate hinausgeht, wird 

aufgrund der nicht kalkulierbaren Risiken und schwer darstellbaren 

Folgen, die sich auch monetär niederschlagen würden, nicht in 

Erwägung gezogen.

3. Zum weiteren Vorgehen wird zunächst abgewartet, bis der Kreistag 

den Bau des Gymnasiums Poing von der Warteliste nimmt.


